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Stellenausschreibungen 

Im niederbayerischen Schuldienst werden die folgenden Funktionsstellen vorbehaltlich eventuell zu-
treffender schulorganisatorischer Maßnahmen, des tatsächlichen Freiwerdens der Stellen oder der 
Besetzung von Stellen mit überzähligen Funktionsträgern zur Bewerbung ausgeschrieben. 

Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, muss die erforderli-
che Schülerzahl nachhaltig gesichert sein. Bei der Neubesetzung einer Funktionsstelle (Ausschreibung) ist 
eine nachhaltige Sicherung gegeben, wenn die Schülerzahl im laufenden (zum möglichen Beförderungszeit-
punkt) und in den folgenden zwei Schuljahren (Stichtag 1. Oktober) vorliegt. 

Die Ausschreibungen erfolgen nach folgenden Einstufungen: 

Schulen bis einschließlich 180 Schüler Rektor/in A 13 + AZ1 

Schulen zwischen 181 und 360 Schüler Konrektor/in A 13 + AZ1 

 Rektor/in A 14 

  

Schulen ab 361 Schüler Konrektor/in A 13 + AZ2 

 Rektor/in A 14 + AZ1 

  

Schulen ab 541 Schüler 2. Konrektor/in A 13 + AZ1 

 1. Konrektor/in A 13 + AZ2 

 Rektor/in A 14 + AZ1 

  

Die Amtszulagen unterscheiden sich wie folgt AZ1 219,29 € bzw. AZ2 283,16 € 

  

Auf die Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften, Sonderschullehrkräften, Fachlehrkräften und För-
derlehrkräften an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke vom 18.03.2011 wird ausdrücklich 
hingewiesen (veröffentlicht im KWMBL Nr. 8, 03.05.2011, Seite 63 (https://www.verkuendung-bayern.de/fi-
les/kwmbl/2011/08/kwmbl-2011-08.pdf#page=3). 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung von frei werdenden Planstellen über die gesetzliche 
Wiederbesetzungssperre hinaus wegen der Genehmigung von Altersteilzeit für Funktionsinhaber/-innen ver-
längern kann. 

Die Regierung von Niederbayern verweist ebenso auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus zur „Qualifikation von Führungslehrkräften an der Schule“ vom 19.12.2006 
(KWMBl I Nr. 2/2007 und den Niederbayerischen Schulanzeiger 4/2009, Seite 134 ff. (http://www.regie-
rung.niederbayern.bayern.de/internet/media/aufgabenbereiche/4/vs/200904.pdf), die am 01.08.2008 in Kraft 
getreten ist. 

Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation ist vor der Funktionsübertragung an Schulleiterinnen und 
Schulleitern die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) zu absolvieren. 

Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevanten Fortbildungen samt Teilnahme-
nachweisen) ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen.  

Das Formular „Portfolio“ steht im Internetangebot der Regierung von Niederbayern 

(http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/vs/lehrer/formulare/index.php)  

zum Download bereit bzw. direkt: 

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-062/index?cal-
ler=340859436635 . 

Soweit für eine Funktionsstelle sowohl Versetzungsbewerbungen als auch Beförderungsbewerbungen vorlie-
gen, wird die Regierung von Niederbayern über Versetzungsanträge vorab entscheiden, so dass es zu einem 
Abbruch des Auswahlverfahrens kommen kann. 

Die Berücksichtigung von Bewerbern/Bewerberinnen (m/w/d) um eine Funktion in der Schulleitung (Schullei-
ter/in, ständiger Vertreter/ständige Vertreterin oder weiterer Vertreter/weitere Vertreterin) ist ausgeschlossen, 
wenn Ehegatten einschließlich Verlobte, ggf. geschiedene Ehegatten (Ziffer 3.2 der Beförderungsrichtlinien 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/kwmbl/2011/08/kwmbl-2011-08.pdf#page=3
https://www.verkuendung-bayern.de/files/kwmbl/2011/08/kwmbl-2011-08.pdf#page=3
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/internet/media/aufgabenbereiche/4/vs/200904.pdf
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/internet/media/aufgabenbereiche/4/vs/200904.pdf
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/vs/lehrer/formulare/index.php
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-062/index?caller=340859436635
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-062/index?caller=340859436635
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vom 18.03.2011) und sonstige Angehörigen (im Sinne des Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes) an der betreffenden Schule tätig sind. 

Falls sich die/der Angehörige für den Fall der Auswahl der Bewerberin/des Bewerbers, zu dem die Angehö-
rigeneigenschaft besteht, mit der Wegversetzung von der Schule einverstanden erklärt und diese Wegverset-
zung aus dienstlichen Gründen möglich ist, ist der Bewerbung eine Einverständniserklärung der/des Ange-
hörigen zusätzlich beizufügen. 

Es wird erwartet, dass der Schulleiter/die Schulleiterin seine/ihre Wohnung am Schulort selbst oder in un-
mittelbarer Umgebung nimmt. 

Umzugskostenvergütung kann nach Art. 3 des Bayer. Umzugskostengesetzes (BayRS 2032-5-1-F,  
http://by.juris.de/by/gesamt/UKG_BY_2005.htm) nur gewährt werden, wenn dies vor der Durchführung des 
Umzugs zugesagt worden ist. 

Es wird weiterhin erwartet, dass die Lehrkraft die Tätigkeit als Schulleiter/als Schulleiterin an der an-
gestrebten Schule über einen angemessenen Zeitraum ausübt. 

Die Regierung behält sich vor, Bewerber und Bewerberinnen, die das statusrechtliche Amt bereits inne haben, 
und solche Bewerber und Bewerberinnen, die sich auf einen höheren Dienstposten bewerben, nicht in unmit-
telbarer Konkurrenz zu werten. (Ernennung geht vor Versetzung.) 

Bewirbt sich eine Lehrkraft auf mehrere Stellen gleichzeitig, so ist in jeder Bewerbung anzugeben, um 
welche Stellen sie sich noch beworben hat. Außerdem ist eine persönliche Rangfolge bezüglich der ange-
strebten Stelle erforderlich. 

Die Bewerbung von Lehrkräften mit dem Lehramt für Grundschulen (neue Lehrerbildung) kann nur an Schu-
len berücksichtigt werden, die auch Grundschulklassen führen. Die Bewerbung von Lehrkräften mit dem Lehr-
amt für Mittelschulen (neue Lehrerbildung) kann nur an Schulen berücksichtigt werden, die auch Mittelschul-
klassen führen. Für Lehrkräfte mit Lehramt für Volksschulen (alte Lehrerbildung) und Lehrkräfte mit beiden 
Lehrbefähigungen (Lehramt für Grundschulen und Mittelschulen) bestehen grundsätzlich keine solchen Ein-
schränkungen. 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über die entsprechende Verwendungseignung für die angestrebte 
Stelle verfügen. 

Für die ausgeschriebenen Funktionsstellen können sich auch teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte bewerben. Die 
Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit darf bei Schulleitern jedoch nicht mehr als vier Wochenstunden (bzw. 
drei Wochenstunden bei Rückgabe des verpflichtenden Arbeitszeitkontos) und bei Schulleiterstellvertretern 
nicht mehr als sechs (bzw. fünf) Wochenstunden betragen (KMS vom 10.05.2004 Nr. IV.6-P 7020-4.33 636). 

Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 
BayGlG). 

Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwer behinderte Bewer-
ber/Bewerberinnen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wichtiger Hinweis zu den Stellenausschreibungen:  

Auszug aus den Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und Förderlehrkräften an Volksschulen, För-
derschulen und Schulen für Kranke (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 18. März 2011 Az.: IV.5 - 5 P 7010.1 – 4.23 489): 

2.3 Ausnahmen 

Eine Stellenausschreibung entfällt, wenn die Stelle mit einer Lehrkraft besetzt werden kann, der damit eine 
ihrem Amt entsprechende Verwendung (wieder) ermöglicht wird. Dies gilt auch in Fällen sonstiger Versetzun-
gen, die nicht mit einer Beförderung verbunden sind bzw. eine solche unmittelbar vorbereiten. Die Stellenaus-
schreibung entfällt auch dann, wenn die gestiegene Schülerzahl einer Schule die Übertragung eines höher-
wertigen Amtes ermöglicht und die bisherige Amtsinhaberin oder der bisherige Amtsinhaber nach Feststellung 
der Regierung für das neue Amt geeignet ist.  

http://by.juris.de/by/gesamt/UKG_BY_2005.htm
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Rektorin/Rektor (m/w/d) 

Schul- 
amt: 

Schule/Dienstort: Schüler Klassen Bes.-Gr.: Anforderungsprofil: 

- - - - - - 

 
 
 

Konrektorin/Konrektor (m/w/d) 

Schul- 
amt: 

Schule/Dienstort: Schüler Klassen Bes.-Gr.: Anforderungsprofil: 

DGF MS Dingolfing 555 26 A 13+AZ (1) 2. Konrektor 

REG 
GS Regen /  
GS March 

347 17 A 13+AZ (1)  

 

Zur Vorlage von Bewerbungsunterlagen verweisen wir auf den Beitrag im Amtlichen Schulanzeiger 
04/2019, S. 98. 

 Das Bewerbungsformular bitte einfach vorlegen. 
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/index?cal-
ler=340859436635  

 Bei Bewerbung eines/r KR/KRin oder eines/r Lehrer/in auf Rektorenstellen:  
Formblatt „Portfolio über die Vorqualifikation als Schulleiter/Schulleiterin. Bitte keine Fortbildungsnach-
weise einschicken! Diese werden im Einzelfall von der Regierung angefordert. Die niederbayerischen 
Bewerber erhalten dieses Formblatt digital von ihrer Schulleitung. 

 Für Bewerber aus anderen Regierungsbezirken: Eine Kopie der aktuellen dienstlichen Beurteilung! 
Ihre Unterlagen werden nicht zurückgeschickt. 

 
 
 
Für die vorstehend aufgeführten Funktionsstellen gelten folgende Termine für die Vorlage der  
Gesuche: 
 

1. Beim Staatlichen Schulamt der Bewerberin/des Bewerbers: 19.04.2022 
2. Beim für die Planstelle zuständigen Schulamt: 22.04.2022 
3. Bei der Regierung: 25.04.2022 

 
 
Franz Schneider 
Bereichsleiter Schulen  

https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/index?caller=340859436635
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/index?caller=340859436635
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Weitere Stellen 

 

Ausschreibung einer Abordnungsstelle am Staatsinstitut für die Ausbildung von 
Förderlehrern, Abt. I, in Bayreuth 

Am Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern, Abt. I, in Bayreuth, ist zum Schuljahr 2022/2023 eine 

Abordnungsstelle (Vollabordnung) befristet für ein Jahr zu besetzen: 

 

Das Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern hat die Aufgabe der fachlichen und pädagogischen 

Vorbildung für die Laufbahn des Förderlehrers (1. Phase). Die dreijährige Ausbildung am Staatsinstitut endet 

mit einer pädagogisch-didaktischen Abschlussprüfung, die als Einstellungsprüfung im Sinn des Art. 22 Abs. 2 

und 4 LlbG gilt. 

 

Es können sich Lehrkräfte (m/w/d) bewerben, die folgende Qualifikationen nachweisen: 

 

 I. und II. Lehramtsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, Haupt- bzw. Mittelschulen oder Volks-

schulen  

 überdurchschnittliche Ergebnisse in der letzten dienstlichen Beurteilung 

 mehrjährige Berufserfahrung, nach Möglichkeit auch mit Wahrnehmung von Funktionen 

 mehrjährige Unterrichtserfahrung im Fach Deutsch 

Erwünscht sind weiterhin: 

 Zusatzqualifikation im Bereich Deutsch als Zweitsprache  

 Erfahrungen in der Förderlehrer- bzw. Lehrerausbildung 

 

Die ausgeschriebene Abordnungsstelle ist teilzeitfähig.  

 

Sollten mehrere Bewerber bzw. Bewerberinnen (m/w/d) für die Abordnungsstelle im Wesentlichen gleich ge-

eignet sein, wird die Auswahlentscheidung auf das Ergebnis eines Auswahlgesprächs im Bayerischen Staats-

ministerium für Unterricht und Kultus gestützt werden. 

 

Die Bewerbungen sind bis spätestens 22. April 2022 auf dem Dienstweg bei der Regierung einzureichen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Gisela Stückl 

Ministerialrätin 
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Neubesetzung einer Abordnungsstelle in Organisationseinheit 2.7 (Umweltbildung, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung) an der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung (ALP) Dillingen 

Zum 1. August 2022 ist an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen eine 
Stelle in der Organisationseinheit 

2.7: Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung 

– befristet auf in der Regel fünf bis sieben Jahre – neu zu besetzen. Die Tätigkeit ist schulartübergreifend und 
erfolgt im Rahmen einer Abordnung. Eine Beförderung entsprechend den jeweils gültigen Beförderungsricht-
linien, derzeit bis zur Besoldungsgruppe A 14 + AZ bzw. A 15, ist möglich. 

Anforderungsprofil:  

Bewerben können sich beim Freistaat Bayern verbeamtete Lehrkräfte (m/w/d) aller Schularten in den Besol-
dungsgruppe A 12 bis A 14 mit mehrjähriger Berufserfahrung nach der Verbeamtung auf Lebenszeit. Diese 
Ausschreibung richtet sich nicht an Lehrkräfte in der Erweiterten Schulleitung an Realschulen. 

Ferner werden vorausgesetzt: 

 Ein überdurchschnittliches Gesamtprädikat in der letzten dienstlichen Beurteilung. Folgende Einzel-
kriterien werden als wesentlich im Rahmen einer ggf. nötigen Binnendifferenzierung der dienstlichen 
Beurteilungen festgelegt: 

- Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung 
- Unterrichtserfolg 
- Zusammenarbeit 
- Berufskenntnisse und ihre Erweiterung 

 Gute Kenntnisse in der Planung und Durchführung von Aktionen und Projekten zum Thema Umwelt-
bildung, Klimaschutz und BNE, nachgewiesen durch eine von der Schulleitung bestätigte eigene stich-
punktartige Auflistung 

 Nachgewiesene Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen der schulin-
ternen (SCHILF) und/oder regionalen (RLFB) und/oder zentralen (ALP) Lehrerfortbildung 

Wünschenswert sind zudem: 

 Ein Nachweis des Besuchs führungsrelevanter Fortbildungen 

 Gute Kenntnisse zum aktuellen Sachstand in den Bereichen Klimawandel, Klimaschutz, Energie-
wende, globales Lernen und Biodiversität 

 Eine gute Vernetzung mit außerschulischen Partnern im Bereich Umweltbildung und BNE. 

Zudem werden folgende überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen vorausgesetzt: 

 Ein überdurchschnittlich hohes Maß an Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 

 Kenntnis neuer Formen des analogen und digitalen Lehrens und Lernens sowie konzeptionelle Vor-
stellungen zur Weiterentwicklung der zentralen und regionalen Lehrerfortbildung in Bayern (schular-
tübergreifend) 

 Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit, insbesondere auch bei der Übernahme organisatorischer Pla-
nungsaufgaben 

 Ein sicherer und angemessener Umgang mit Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern 

 Ein hohes Maß an Teamfähigkeit 

 Aufgeschlossenheit für aktuelle fachliche, pädagogische und bildungspolitische Themen und Innova-
tionsbereitschaft im eigenen Tätigkeitbereich 

 Sichere Urteilskompetenz in strategischen Fragen der Weiterentwicklung der technischen Anforde-
rungen an die IT an Schulen 

 Sicherheit im Umgang mit gängigen Office-Programmen 

 Bereitschaft, sich in neue Aufgabengebiete sowie akademiespezifische Anwenderprogramme und 
Verwaltungsabläufe einzuarbeiten 

 Bereitschaft zur Weiterbildung in Fragestellungen, Formen, Didaktik und Methodik der Erwachsenen-
bildung und zur Umsetzung der sich für die Lehrerfortbildung ergebenden Schlussfolgerungen 

 Kenntnis der Struktur der Staatlichen Lehrerfortbildung gemäß KMBek zur Lehrerfortbildung in Bayern 
vom 9. August 2002 

In den Fällen, in denen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die Ausschreibungsbedingungen erfüllen 
und nach dem Ergebnis der dienstlichen Beurteilungen im Hinblick auf das jeweilige Statusamt im We-
sentlichen gleich geeignet sind, wird ein strukturiertes Auswahlgespräch durchgeführt, dessen Ergebnis 
dann der Auswahlentscheidung zugrunde gelegt wird. 
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Aufgabenbeschreibung:  

Planung, Konzeption, Organisation, Durchführung (inkl. eigener Lehrtätigkeit) und Evaluation von Präsenz-, 
Online- und Blended-Learning-Lehrgängen unter Berücksichtigung des aktuellen Schwerpunktprogramms für 
die bayerische Lehrerfortbildung in folgenden Bereichen bzw. für folgende Zielgruppen: 

 Lehrkräfte aller Schularten. Mitglieder der Koordinierungsgruppe für Umweltbildung bzw. Umwelt-
beauftragte der Schulen 

 Fachberatungen für Umwelterziehung, Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung bei 
den Staatlichen Schulämtern 

 Umweltmultiplikatoren der Berufsschulen und FOS/BOS 

 Lehrkräfte und Schulleitungen im Bereich der Schulentwicklung, u. a. Klimaschule Bayern 

 Landesarbeitsgemeinschaft Umweltbildung (LAG) 

 Enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern der ALP (ANL, LfU, BBV, LBV, BN 
etc.) 

Zu den weiteren Aufgaben des zukünftigen Akademiereferenten/ der zukünftigen Akademiereferentin gehören 
unter anderem: 

 Entwicklung von Konzepten zur landesweiten Umsetzung und Multiplikation von Lehrgangsinhal-
ten 

 Fachliche und methodisch-didaktische Beiträge im Rahmen von Präsenz- und Online-Fortbildun-
gen zu den o.g. Themen in enger Kooperation mit dem E-Learning-Kompetenzzentrum und der 
Stabsstelle Medien.Pädagogik.Didaktik | eSessions zentral – regional der ALP 

 Abstimmung des Fortbildungsangebotes, insbesondere mit der Regionalen Lehrerfortbildung 
(RLFB) 

 Kooperation und Kontaktpflege mit den entsprechenden Referaten des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus sowie des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsfor-
schung, mit Hochschulen, Verbänden und der Wirtschaft sowie weiteren Kooperationspartnern 

 Veröffentlichungen im Zusammenhang mit eigenen Lehrgängen  

 Kontaktpflege zur Fach- und Verbandspresse 

Es wird erwartet, dass der Wohnort der Bewerberin bzw. des Bewerbers eine angemessene Präsenz am 
Dienstort gewährleistet. Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahr-
nehmung der Aufgaben gesichert ist. Schwerbehinderte Personen werden bei im Wesentlichen gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGIG werden 
Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Gegebenenfalls ist vom Dienstvorgesetzten eine Anlassbeurteilung zu erstellen (vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 
4.5 der Bekanntmachung über die Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der 
staatlichen Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in Bayern vom 27.04.2021 
(BayMBl. Nr. 332), Az. II.5-BP4010.2/23/19, bzw. Abschnitt B Nr. 7 der Richtlinien für die Beurteilung und die 
Leistungsfest-stellung der Beamten und Beamtinnen im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus vom 24. März 2021 (BayMBl. 2021 Nr. 272)). 

Aussagekräftige Bewerbungen (bitte ohne Bewerbungsmappe/Kunststoffhefter) sind unter Vorlage der voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Kopie der Zeugnisse der beiden Staatsprüfun-
gen, Kopie der aktuellen dienstlichen Beurteilung, oben genannte Nachweise) und unter Angabe des Akten-
zeichens IV.9-BP4113.0/25/1 bis 7. April 2022 auf dem Dienstweg zu richten an 

 
 
Akademie für Lehrerfortbildung 
und Personalführung Dillingen 
Direktor Dr. Alfred Kotter 
Kardinal-von-Waldburg-Straße 6-7 
89407 Dillingen 
 

sowie Kopie an 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 
Referat IV.9 
Salvatorstraße 2 
80333 München. 

Die Bewerberin bzw. der Bewerber wird gebeten, die Bewerbungsunterlagen zudem zeitgleich in digitaler Form 

per E-Mail an sabrina.gindl@stmuk.bayern.de  sowie direktor@alp.dillingen.de  zu senden. 

Für weitere Auskünfte steht Herr Dr. Glaser (Tel.: 089/2186-1626) gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dr. Moritz Glaser 
Studienrat 
  

mailto:sabrina.gindl@stmuk.bayern.de
mailto:direktor@alp.dillingen.de
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Stellenausschreibungen in anderen Regierungsbezirken 

 

Alle Regierungsbezirke veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen jeweils im Amtlichen Schul-

anzeiger. Diese Stellen und auch die dort durch wiederholte Ausschreibung veröffentlichten Funktionsstellen 

(Zweite Ausschreibung) stehen grundsätzlich Bewerbern aus allen bayerischen Regierungsbezirken offen. 

Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet aktuell veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 

Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 

 

Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungsbezirke im Internet: 
 

Oberbayern: 

 

https://t1p.de/obb 

Niederbayern: 

 

https://t1p.de/ndb 

Oberpfalz: 

 

https://t1p.de/oberpf 

Oberfranken: 

 

https://t1p.de/obfr 

Mittelfranken: 

 

https://t1p.de/mitlfr 

Unterfranken: 

 

https://t1p.de/ufr 

Schwaben: 

 

https://t1p.de/schw 

 

 

 
  

https://t1p.de/obb
https://t1p.de/ndb
https://t1p.de/oberpf
https://t1p.de/obfr
https://t1p.de/mitlfr
https://t1p.de/ufr
https://t1p.de/schw
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Allgemeine Bekanntmachungen 

Zweite Staatsprüfung 2023 für das Lehramt an Grundschulen und 
das Lehramt an Mittelschulen nach der Lehramtsprüfungsordnung II 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  
vom 17. Januar 2022, Az. III.3-BS7154.0/2/27 

 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hält Zweite Staatsprüfungen für das Lehramt an 
Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen 2023 nach der Ordnung der Zweiten Staatsprüfung für ein 
Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung II – LPO II) vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 428, 
BayRS 2038-3-4-8-11-K) in der jeweils geltenden Fassung für diejenigen Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter ab, die im September 2021 in den Vorbereitungsdienst eingetreten sind. Dabei legen Bewerbe-
rinnen und Bewerber (m/w/d), die eine Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Hauptschulen nach den Best-
immungen der Lehramtsprüfungsordnung I vom 7. November 2002 (oder frühere Fassungen) oder eine Erste 
Lehramtsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen oder für das Lehramt an Hauptschulen oder eine als gleich-
wertig anerkannte Prüfung abgelegt haben, die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen ab. 

Ferner sind zu den Zweiten Staatsprüfungen die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelassen, die auf 
Grund einer Verlängerung oder Verkürzung ihres Vorbereitungsdienstes diesen Prüfungen zugewiesen sind, 
sowie die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die zur Wiederholung der Prüfung wegen Nichtbestehens in 
den Vorbereitungsdienst wieder eingestellt worden sind. 

Zu den Zweiten Staatsprüfungen können auf Antrag Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelassen wer-
den, die sich diesen Prüfungen zur Notenverbesserung unterziehen wollen. 

Hierzu wird bekannt gegeben: 

1. Die Prüfungen werden nach der Lehramtsprüfungsordnung II an den jeweiligen Schulorten der Prüfungs-
teilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer (Einzel- und Doppellehrprobe) und an ausgewählten Orten in 
den jeweiligen Regierungsbezirken (Kolloquium) durchgeführt. Die mündlichen Prüfungen finden in Augs-
burg, Bayreuth, Landshut, München, Garching, Penzberg, Neuburg a. d. Donau, Regensburg, Röthenbach 
a. d. Pegnitz und Würzburg statt. 

2. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 

2.1. Einzellehrprobe und Doppellehrprobe in der Zeit vom 23. Januar 2023 bis 26. Mai 2023, 
 
Hinweis: Die Reihenfolge Einzellehrprobe – Doppellehrprobe ist bei jeder Prüfungsteilnehmerin bzw. 
jedem Prüfungsteilnehmer (m/w/d) einzuhalten. Daneben ist zu gewährleisten, dass der einzelnen 
Teilnehmerin bzw. dem einzelnen Teilnehmer (m/w/d) eine angemessene Frist zwischen dem Able-
gen der Einzel- und der Doppellehrprobe eingeräumt wird. 

2.2. das Kolloquium in der Zeit vom 6. März 2023 bis 26. Mai 2023, 

2.3. die mündliche Prüfung in der Zeit vom 30. Mai 2023 bis 2. Juni 2023. 

In begründeten Fällen (z. B. nach § 12 LPO II) kann das Prüfungsamt genehmigen, dass Prüfungs-
teile auch außerhalb der genannten Prüfungszeiträume abgelegt werden 

3. Hinsichtlich der schriftlichen Hausarbeit sind die in § 18 LPO II genannten Fristen zu beachten. Die The-
menvergabe erfolgt in der Zeit vom 13. April 2022 bis zum 13. Oktober 2022. 

4. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter (m/w/d), die den Vorbereitungsdienst im September 2021 
begonnen haben und eine Erste Staatsprüfung in einem Erweiterungsfach abgelegt haben oder während 
des Vorbereitungsdienstes bis spätestens 9. Januar 2023 ablegen, können auch die Zweite Staatsprüfung 
im Erweiterungsfach ablegen (§ 28 Abs. 1 LPO II). Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach ist zu-
sammen mit den Zweiten Staatsprüfungen für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittel-
schulen zu den unter Nr. 2.1 (Einzellehrprobe) und Nr. 2.3 (mündliche Prüfung) genannten Terminen ab-
zulegen. Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter (m/w/d) haben der örtlichen Prüfungsleiterin 
bzw. dem örtlichen Prüfungsleiter an der jeweils zuständigen Regierung eine etwaige Erste Staatsprüfung 
in einem Erweiterungsfach mit allen erforderlichen Einzelangaben (Fach, Termin der erfolgreichen Able-
gung der Prüfung) unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. 

5. Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittel-
schulen zur Notenverbesserung nach § 11 LPO II 



83 Amtlicher Schulanzeiger Nr. 04/2022  

Zur Zweiten Staatsprüfung 2023 können auf Antrag auch Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelas-
sen werden, die diese Prüfung erstmals 2022 abgelegt und bestanden haben. 

5.1. Die Meldung nach § 16 Abs. 2 LPO II zur Wiederholung der Prüfung hat spätestens zu erfolgen: 

5.1.1. falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: bis 12. Juli 2022, 

5.1.2. falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet werden 
soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 

5.1.3. Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zustän-
digen Regierung zu richten. 

5.2. Die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) haben die Zweite Staatsprüfung (Wiederholungsprüfung) 
zu den unter Nr. 2 und Nr. 3 (falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird) genannten Terminen 
abzulegen. 

6. Gesuche von Schwerbehinderten und Gleichgestellten um Gewährung von Nachteilsausgleich nach § 54 
der Allgemeinen Prüfungsordnung in der Fassung vom 14. Februar 1984 (GVBl. S. 76, BayRS 2030-2-10-
F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Oktober 2019 (GVBl. S. 594), sind mit den einschlägigen 
Nachweisen gleichzeitig mit der Meldung zur Prüfung einzureichen. 

 

Stefan Graf 
Ministerialdirektor 

 

Qualifikationsprüfung (Zweite Prüfung) der Förderlehrerinnen und Förderlehrer 2023 
 

 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 19. Januar 2022, Az. III.3-BS7176.0/6/19 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus führt die Qualifikationsprüfung 2023 nach der 
Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Zweite Prüfung der Förderlehrerinnen und Förder-
lehrer (Förderlehrerprüfungsordnung II – ZAPO/FöL II) vom 15. Juli 2011 (GVBl. S. 387), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 22. November 2021 (GVBl. S. 643), für diejenigen Förderlehreranwärterinnen und 
Förderlehreranwärter durch, die im September 2021 in den Vorbereitungsdienst eingetreten sind. Die Prü-
fung ist eine Qualifikationsprüfung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 LlbG und hat Wettbewerbscharakter. 

 

1. Zur Prüfung werden gemäß § 10 (ZAPO/FöL II) die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelassen, 

a. für die die Prüfung nach § 9 Abs. 2 (ZAPO/FöL II) ausgeschrieben wurde, 

b. die auf Grund einer Verlängerung ihres Vorbereitungsdienstes dieser Prüfung zugewiesen sind, 

c. die zur Wiederholung der Prüfung wegen Nichtbestehens (§ 6 Abs. 1 ZAPO/FöL II) in den Vor-
bereitungsdienst wieder eingestellt worden sind, 

d. die auf Antrag sich dieser Prüfung zur Notenverbesserung (§ 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II) unterziehen 
wollen. 

2. Die Meldungen zur Prüfung zur Notenverbesserung nach § 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II sind innerhalb von vier 
Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses an das Prüfungsamt bei der zuständigen Regie-
rung zu richten (siehe oben Nr. 1d). 

3. Der schulpraktische Teil der Prüfung findet im Zeitraum vom 23. Januar 2023 bis 26. Mai 2023 statt. Die 
mündliche Prüfung findet im Zeitraum vom 30. Mai 2023 bis 2. Juni 2023 statt. 

4. Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 3. April 2023 statt. 

5. Für die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer (m/w/d) 2023, die den schriftlichen Teil der 
Prüfung nachzuholen haben, wird als Termin der 31. Juli 2023 festgelegt. 

 
Stefan Graf 
Ministerialdirektor 
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Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 2023 der Fachlehrkräfte 
nach der ZAPO-F II 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 12. Januar 2022, Az. III .3-BS7170.0/9/17 

 

Die Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 2023 der Fachlehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen und Schu-
len zur sonderpädagogischen Förderung wird nach der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung (II. Lehr-
amtsprüfung) der Fachlehrkräfte (ZAPO-F II) vom 12. Dezember 1996 (GVBl. S. 562, 1997 S. 23, BayRS 2038-3-
4-8-10-K), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 22. November 2021 (GVBl. S. 643) geändert worden ist, in den 
sieben Regierungsbezirken des Freistaates Bayern durchgeführt. Sie ist eine Qualifikationsprüfung im Sinne des 
Art. 22 Abs. 1 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Beamtin-
nen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 

5. August 2010 (GVBI. S. 410, 571), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. 
S. 663) geändert worden ist, und hat Wettbewerbscharakter. 

Hierzu wird bekannt gegeben: 

1. Zur Prüfung wird zugelassen, wer sich im Schuljahr 2022/2023 im letzten Jahr des Vorberei-
tungsdienstes befindet oder in diesen wegen Nichtbestehens der Prüfung wieder eingestellt 
wurde (§ 12 Abs. 1 ZAPO-F II). 

2. Die Themenvergabe für die Hausarbeit erfolgt in der Zeit vom 13. April 2022 bis 13. Oktober 
2022. Die schriftliche Hausarbeit ist bei der Seminarleiterin/dem Seminarleiter einzureichen. 
Diese/Dieser meldet der Regierung unmittelbar die Abgabe. 

3. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 

3.1 Die Lehrproben finden im Zeitraum vom 23. Januar 2023 bis 26. Mai 2023 statt. 

Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass der einzelnen Teilnehmerin/dem einzelnen Teilnehmer eine an-
gemessene Frist zwischen dem Ablegen der Lehrproben eingeräumt wird. 

3.2 Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 3. April 2023 statt. 

3.3 Die mündlichen Prüfungen finden im Zeitraum vom 30. Mai 2023 bis 2. Juni 2023 statt. 

3.4 Für die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 2023, die den schriftlichen Teil der 
Prüfung nachzuholen haben, wird als Termin der 31. Juli 2023 festgelegt. 

3.5 Im Erweiterungsfach finden Lehrprobe und mündliche Prüfung jeweils im entsprechenden unter 
Nr. 3.1 bis Nr. 3.4 genannten Prüfungszeitraum statt. 

4. Wiederholung der Qualifikationsprüfung 

4.1 Die Meldung hat spätestens zu erfolgen: 

4.1.1 Falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: 12. Juli 2022. 

4.1.2 Falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet werden 
soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 

Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zuständigen Regie-
rung zu richten. 

4.2 Die Bewerberinnen und Bewerber haben die Lehramtsprüfung (Wiederholungsprüfung) zu 
den unter Nr. 3 genannten Terminen abzulegen 

 
Stefan Graf 
Ministerialdirektor  
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Verschiedenes 

„Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ 

Checklisten für den Verfahrensablauf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
auf der Internetpräsenz des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus finden Sie wichtige Hinweise zum 
Konzept „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“.  
 

 

 
 
 
 https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7443/richtli-

nie-zur-foerderung-von-massnahmen-im-rahmen-des-kon-
zepts-alltagskompetenzen-schule-fuers-leben.html 

 

 
 
Verschiedene Dokumente für die Organisation und korrekte Verfahrensweise sollen die Schulen unterstützen:  
 

 eine Sammlung der bisherigen kultusministeriellen Schreiben,  

 eine Verfahrensübersicht,  

 Checklisten mit wichtigen Informationen zur Abwicklung und  

 alle Formulare für nichtstaatliche Schulen zum Download etc. 
 
Bitte beachten Sie insbesondere auch die Unterscheidung bezüglich staatliche Schule / kommunale 
Schule: 
 
In Niederbayern kommt das Förderprogramm nur für zwei kommunale Schulen in Betracht, deren Träger der 
Bezirk Niederbayern ist. Alle anderen nicht privaten Schulen sind staatlich und nutzen damit nicht das 
Antragsverfahren nach der Förderrichtlinie, sondern legen nur die Rechnungen über die Umfrage im Schul-
portal vor.   

 
 
Nachfragen richten Sie bitte an Schufl@reg-nb.bayern.de  
 
 
Franz Schneider 
Bereichsleiter Schulen 
  

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7443/richtlinie-zur-foerderung-von-massnahmen-im-rahmen-des-konzepts-alltagskompetenzen-schule-fuers-leben.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7443/richtlinie-zur-foerderung-von-massnahmen-im-rahmen-des-konzepts-alltagskompetenzen-schule-fuers-leben.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7443/richtlinie-zur-foerderung-von-massnahmen-im-rahmen-des-konzepts-alltagskompetenzen-schule-fuers-leben.html
mailto:Schufl@reg-nb.bayern.de
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Coaching Kita- und Schulverpflegung 2022/2023 

 
Ein gesundes und nachhaltiges Verpflegungsangebot ist Ihnen ein Anliegen? Das Coaching Kita- und Schul-
verpflegung unterstützt Kitas und Schulen bei der Optimierung ihrer Verpflegung. Die nächste Coaching-
Runde startet im September 2022. Bewerben Sie sich bis zum 06. Mai 2022. 
Für interessierte Kitas und Schulen gibt es am 04.04.2022 um 15 Uhr eine Online-Infoveranstaltung. 
 
 
Weitere Infos und Link zur online-Anmeldung unter  
https://www.aelf-al.bayern.de/ernaehrung/gv/275470/index.php  
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns:  
Schulverpflegung@aelf-al.bayern.de  
 
Tel. 0871 603 - 1304/1313 
 

  

https://www.aelf-al.bayern.de/ernaehrung/gv/275470/index.php
mailto:Schulverpflegung@aelf-al.bayern.de
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Tag des offenen Denkmals ® 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter dem Motto „Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ findet am 11. September 2022 der Tag des 

offenen Denkmals® statt. Geöffnete Denkmale bundesweit sowie ein digitales Programm laden Interessierte 

zur Denkmalerkundung ein. 

Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands und mit tausenden geöffneten 

Denkmalen auch das größte Schaufenster der Denkmalpflege. Bundesweit erhalten Besucher kostenfrei sel-

tene Einblicke in Denkmale und ihre Geschichte. Der Aktionstag macht das leidenschaftliche Engagement der 

Akteure in der haupt- und ehrenamtlichen Denkmalpflege deutlich und für die Gäste erlebbar. Als bundesweite 

Koordinatorin bündelt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Veranstaltungen und macht den Tag des of-

fenen Denkmals zu einem bundesweiten Gemeinschaftsereignis, das die Gesellschaft für unser kulturelles 

Erbe sensibilisieren möchte. 

Wie bereichernd digitale Beiträge zum Veranstaltungsprogramm vor Ort sind, haben wir in den vergangenen 

zwei Jahren erlebt. Daher wird es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit geben, neben Veranstaltungen 

in Denkmalen digitale Beiträge von Videos über Podcasts bis zu Live-Streams zu entwickeln und anzumelden. 

Ob vor Ort oder digital: Die Veranstaltung lebt von ihren Beteiligten. Von Denkmaleigentümerinnen und -ei-

gentümern, Vereinen und Initiativen bis hin zu hauptamtlich in der Denkmalpflege Beschäftigten. Sie alle ge-

stalten mit einem abwechslungsreichen Programm den Tag des offenen Denkmals und sind für diesen unver-

zichtbar.  

Alle Informationen und Service-Leistungen finden Sie unter www.tag-des-offe-

nen-denkmals.de/veranstalter  sowie im Magazin für Veranstaltende mit vielen 

spannenden und nützlichen Tipps und Angeboten. 

 

https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/wp-content/uploads/2022/02/Ma-

gazin-fuer-Veranstaltende-2022.pdf  

 

Gastgeberstadt für die Bundesweite Eröffnung des Tags des offenen Denkmals soll in diesem Jahr die Stadt 

Leipzig sein. Mehr Informationen zur Eröffnungsfeier und weitere Neuigkeiten zum Tag des offenen Denkmals 

finden Sie regelmäßig unter www.tag-des-offenen-denkmals.de und auf Facebook und Instagram! #Tagdesof-

fenenDenkmals #DeutscheStiftungDenkmalschutz 

Wir freuen uns schon jetzt auf einen vielfältigen und erfolgreichen Tag des offenen Denkmals 2022! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sarah Wiechers 
Teamleitung Tag des offenen Denkmals® 

 

 

http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter
http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/wp-content/uploads/2022/02/Magazin-fuer-Veranstaltende-2022.pdf
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/wp-content/uploads/2022/02/Magazin-fuer-Veranstaltende-2022.pdf
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/wp-content/uploads/2022/02/Magazin-fuer-Veranstaltende-2022.pdf
http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/
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